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7, Bibliothek.

Die Bibliothek wurde im vergangenen Jahre nur miBig beniitzt.
An Zuwachs sind auBler den Zeitschriften des Jahrganges 1933 folgende
Gaben zu verzeichnen, die an dieser Stelle bestens verdankt werden.

1. Von der eidg. Vermessungsdirektion: :

- Eine Sammlung, enthaltend die Musterbeispiele, Zeichnungsvor-
lagen, Weisungen, Verordnungen, Instruktionen etc., die das Ver-
messungswesen der Schweiz betreffen.

2. Von der eidg. Landestopographie in Bern:

a) Das Karrenfeld als Formtyp in der Gebirgskartographie, von
Ing. W. Kraiszl. (Sonderdruck aus der ,,Schweiz. Zeitschrift
ii%lé Vermessungswesen und Kulturtechnik*, Heft I vom 10. Jan.

3.)

b) Das allgemeine Problem der Photogrammetrie und die Wild-
schen photogrammetrischen Instrumente.
(Im Auftrag der Abteilung fiir Landestopographie des eidg.
Militdrdepartements verfafit von Dipl.-Ing. E. Vuille, Bern.)

c) Les bases géodésiques des mensurations dans le canton du Valais.
(Apercu historique par H. Zolly, Chef de la 1re Section du Ser-
vice topographique fédéral, Berne.) '

Die Bibliothek wurde wie bisher von E. Riiegger, Sektionsgeometer
beim Vermessungsamt der Stadt Ziirich, verwaltet. :

8. Sektionen und Gruppen.

Die Beziehungen der einzelnen Sektionen und Gruppen zum Haupt-
verein waren normal. Die Sektion Ziirich-Schaffhausen fiihrte fir die
Hilfskrifte einen Anlernkurs und zwei theoretische Kurse durch.

9, Internationaler Geometerbund.

Der stindige Ausschufl tagte unter dem Vorsitz des Zentral-
priasidenten des S. G.V. am 16.—20. September in Rom. Die behandelten
Geschifte dienten in der Hauptsache der Vorbereitung des Internatio-
nalen Geometerkongresses 1934 in London.

Ziirich und Zug, im Mirz 1934.

- Fir den Zenlralvorstand:
Der Président: S. Bertschmann.
Der Sekretar: P. Ddndliker.

Neue eidgendssische Verordnung iiber die
Grundbuchvermessungen.

Am 5. Januar 1934 hat der Bundesrat die Verordnung iiber die
Grundbuchvermessungen revidiert und neu erlassen. Sie tritt an Stelle
derjenigen vom 30. Dezember 1924, T :

In dieser Verordnung ist in erster Linie die Organisation der Grund-
buchvermessungen beim Bunde und in den Kantonen geregelt. Ferner
sind darin die MaBnahmen getrofien in bezug auf die Durchfiihrung,
Anerkennung und Subventionierung der Grundbuchvermessungen und
deren Nachfiihrung. Die bisherige Verordnung vom 30. Dezember 1924
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hatte sich in den vergangenen Jahren im allgemeinen gut bewiihrt; sie
ist aber dennoch im Verlaufe der Zeit durch die Einfithrung neuer
Vermessungsmethoden, MaBnahmen des Bundesrates zur Erlelchterung
der Grundbuchvermessungen in den Gebirgskantonen usw., in verschie-
denen Richtungen revisionsbediirftig geworden. Der Bundesrat hat sie
daher, soweit notig abgeindert, erginzt und durch den ErlaB vom
5. Januar 1934 mit der heute geltenden Praxis .in Einklang gebracht.

Die wesentlichen Aenderungen beziehen sich auf folgende Artikel:

Art, 4,

»Die Grundbuchvermessungen diirfen nur von Geometern iiber-
nommen werden, die ein eidgendssisches Geometerpatent besitzen und
in der Lage sind, die Vermessungen personlich zu leiten, die Haupt-
arbeiten selbst zu besorgen oder angestellten Grundbuchgeometern zu
ibertragen und die Ausfithrung der Nebenarbeiten durch das Hilfs-
personal zu iiberwachen. Der iibernehmende Grundbuchgeometer trigt
die Verantwortung fiir die instruktionsgemifle Ausfithrung sdmtlicher
Arbeiten.

Die vom Bunde und den Kantonen bzw. Gemeinden mit den iiber-
nehmenden Geometern abgeschlossenen Vertrige und die ihnen auf-
erlegten Dienstvorschriften werden vom eidgendssischen Vermessungs-
direktor unterzeichnet bzw. von ihm genehmigt.‘

Darin sind die Bedingungen fiir die Geometer zur Uebernahme
von Grundbuchvermessungen eingehender umschrieben als bisher.

Art. 9.

,,Die Urheberrechte an den Grundbuchvermessungen und an deren
Nachfithrung gehen mit ihrer Fertigstellung an das Gemeinwesen (Bund,
Kanton und Gemeinde) uber.

Art. 10.

»,Die Benutzung der Vermessungswerke steht ausschliefllich den
eidgendssischen und kantonalen Vermessungsbehérden zu.

Die Kantone sind verpflichtet, dem eidgendssischen Justiz- und
Polizeidepartement die Grundlagen fiir die Erstellung und Aufrecht-
erhaltung der offiziellen Kartenwerke des Bundes kostenlos zur Ver-
fugung zu stellen.

Interessenten, welche die Vermessungswerke oder Telle davon
(Polygon- und Flichenberechnungen, Handrisse, Grundbuch- und Ueber-
sichtspléine etc.) zu privaten oder gewerblichen Zwecken benutzen wollen,
haben der kantonalen Vermessungshehérde ein Gesuch einzureichen.
Das eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement setzt die Grundsitze
und Bedingungen fest, die bei der Behandlung dieser der Zustiindig-
keit der Kantone iiberlassenen Fille maBgebend sind. Aufler diesen
Rahmen fallende Gesuche sind an das eidgendssische Justiz- und Polizei-
departement weiterzuleiten, das dariiber im Einvernehmen mit der
kantonalen Vermessungsbehirde entscheidet. Fiir die im Ausland
wohnenden Interessenten macht lediglich Art. 970 des Zivilgesetz-
buches Regel.*

Die Art. 9 und 10 sind neu. Es sind darin erstmals die wwhtlgen
Fragen betrefiend die Urheberrechte an den Grundbuchvermessungen
und die Benutzung der Vermessungswerke geregelt.

Die Grundsitze und Bedingungen, die bei der Behandlung der in
Art. 10 der Zusténdigkeit der Kantone iiberlassenen Fille maBgebend
sind, werden demniichst nach Vernehmlassung der daran interessierten
Kreise durch das eidg. Justiz- und Polizeidepartement festgesetzt
werden. :
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Art. 22,

,,Die Durchfithrung, bzw. Vergebung der einzelnen Vermessungen
ist Sache des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden. Soweit beson-
dere Verhiltnisse es rechtfertigen, wie z. B. bei Vermessungen nach
dem photogrammetrischen Verfahren, kann das eidgendssische Justiz-
und Polizeidepartement nach Verstindigung mit den Kantonen die
Parzellarvermessungen ganz oder teilweise durchfiithren.*

Dieser Artikel bestimmt, dal als Akkordgeber der Vermessungen
der Bund, die Kantone und eventuell die Gemeinden in Betracht fallen.
Danach wird auch in den Vermessungsvertrigen das Maf3 der Abschlags-
zahlungen der Akkordgeber im Verhiltnis ihrer Leistungen an die
Akkordnehmer (Grundbuchgeometer) vorgesehen.

Art. 27.

,,Der Bund leistet an die Kosten der Neuvermessungen die in
Art. 1, lit. b bis d, des Bundesbeschlusses vom 5. Dezember 1919 vor-
gesehenen Betrige. Diese Betriige werden nur an die Kosten der vom
Bunde geforderten Vermessungsarbeiten gewihrt; es fallen namentlich
auller Rechnung:

a. die Kosten der Vermarkung und alle infolge mangelhafter Ver-
markung wihrend der Vermessung entstehenden Mehrkosten. Vor-
behalten bleibt der Bundesratsbeschluf vom 7. Juni 1929 be-
treffend die Beitragsleistungen des Bundes an die Kosten der
Vermarkung in Gebirgsgegenden;

b. die Kosten der kantonalen Vermessungsaufsicht;

c. die an die Gemeindeorgane fiir deren Betitigung bei der Ver-
messung geleisteten Entschidigungen;

d. die Kosten der kantonalen Verifikation und der 6ffentlichen Auf-
lage der Vermessungswerke;

e. die Entschidigung fiir den durch die Vermessung entstandenen
Kulturschaden;

f. die Naturalleistungen der Gemeinden;
g. die Zinsen fiir die Vorschiisse an die Vermessungskosten;

h. die aus vertrags- oder vorschriftswidrigem Verhalten der Ver-
tragsschlielenden entstehenden Mehrkosten. ' '

Die Kosten der Vermessung groflerer unproduktiver Flichen, wie
Gletscher, Felsen etc., die in die Grundbuchvermessung einbezogen
werden, trigt der Bund.

Das eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement trifft die Mal-
nahmen, die erforderlich sind, um die fiir die Bestimmung der Lei-
stungen des Bundes maflgebenden Vermessungskosten festsetzen zu
kénnen.‘ L

Gegeniiber bisher ist das Verbot fiir die Ausrichtung von Abschlags-
zahlungen aufgehoben worden. Der Bund kann also in Zukunft nicht
nur wie bis anhin in Gebirgskantonen, sondern auch in den Kantonen
des Mittellandes und Jura, soweit dies gerechtfertigt ist, entsprechend
dem Fortschreiten der Vermessungsarbeiten Abschlagszahlungen bis auf
die Hohe seiner Leistungen von 70 9, und 80 9%, an die iibernehmenden
Grundbuchgeometer ausrichten. Diese MaBnahme ist fiir die Durch-
fihrung der Grundbuchvermessungen von grifiter Bedeutung, denn
dadurch haben die Kantone bzw. die Gemeinden nicht die ganze Akkord-
summe, sondern lediglich ihren Anteil von zusammen héchstens 20—309,
aufzunehmen, wodurch ihnen - die Zinsenlast zum grofiten Teil ab-
genommen und die Finanzierung der Arbeiten sehr erleichtert wird.



Art. 33.

»,er Bund bezahlt den Kantonen an die Besoldung oder Ent-
schiadigung der Nachfithrungsgeometer einen Beitrag von 20 9; (Art. 2
des Bundesheschlusses vom 5. Dezember 1919). Fiir den Bundesbeitrag
fallen die Entschadigungen an die Mef@gehilfen bei der Nachfithrung
der Parzellarvermessungen auller Betracht.

Das eidgendossische Justiz- und Polizeidepartement trifit die MaB-
nahmen, die erforderlich sind, um die fiir die Bestimmung des Bundes-
ﬁeitrages in Betracht fallenden Nachfithrungskosten {festsetzen zu

onnen.‘*

Der neue Wortlaut triagt insbesondere dem Umstande Rechnung,
dal} die Entschidigungen an die privaten Nachfithrungsgeometer in
Zukunft auf einen offiziellen Tarif basiert werden.

Die bisherigen Artikel 36—39 sind, weil nicht mehr notwendlg,
gestrichen worden. i

Bern, den 28. Februar 1934.
Der Vermessungsdirektor: Baltenspeger.

Nouvelle ordonnance fédérale sur les mensurations
cadastrales.

En date du 5 janvier 1934, le Conseil fédéral a promulgué ’ordon-
nance revisée concernant les mensurations cadastrales. La nouvelle
ordonnance remplace celle du 30 décembre 1924, A

Cette ordonnance fixe tout d’abord 1’organisation des mensurations
cadastrales pour la Confédération et pour les cantons. Elle régle ensuite
la procédure a suivre pour l’entreprise et 1’approbation des mensurations
et de leur conservation, ainsi que pour l'allocation des subventions.
D’une maniére générale, ’ancienne ordonnance du 30 décembre 1924
avait produit de bons résultats pendant les années écoulées; entre-
temps, une revision est néanmoins devenue indispensable 3 la suite de
Yintroduction de nouvelles méthodes de levé, des mesures prises par le
Conseil fédéral pour faciliter la cadastration dans les cantons mon-
tagneux et pour d’autres motifs encore. Le Conseil fédéral I’a donc
modifiée et complétée selon le besom, de sorte que le nouveau texte
rendu le 5 janvier 1934 est conforme a I'usage d’aujourd’hui..

Les modifications essentielles portent sur les articles suivants:

Art. 4.

Les mensurations cadastrales ne doivent étre entreprises que par
des géometres porteurs du diplome fédéral qui sont en mesure de diriger
. personnellement les opérations, d’exécuter les travaux principaux eux-
mémes, ou de les confier 4 des employés porteurs du dipldme fédéral,
et de surveiller les travaux secondaires dont est chargé le personnel
auxiliaire. Le géometre-adjudicataire répond de I’exécution de tous les
travaux conformément aux instructions.

Les contrats passés entre la Confédération, les cantons ou les
communes et les géomeétres- ad}udlcatalres, ainsi que les réglements de
service pour ces géomeétres, sont signés ou approuves par le dlrecteur
des mensurations cadastrales.

' Ce texte explique mieux que le précédent les conditions imposées
aux géometres pour l’entreprise de mensurations cadastrales.



	Neue eidgenössische Verordnung über die Grundbuchvermessungen

